




Textliche Festsetzungen 
 zur 2. Änderung des Bebauungs-/Grünordnungsplanes  

„An der Hirschenbühler Straße“ 

 
Es gelten die planlichen und textlichen Festsetzungen der mit Bekanntmachung vom 13.06.2007 in 
Kraft gesetzten 1. Änderung des Bebauungsplanes „An der Hirschenbühler Straße“ der Gemeinde 
Wald, Landkreis Cham mit nachfolgend angeführten Änderungen und Festsetzungen für die 
Grundstücke Fl. Nr. 180/82, 180/87 und 180/66: 
 

 Die Grünfläche sowie die öffentliche Bepflanzung auf der Fl. Nr. 180/82 entfällt. 
 Die Baugrenzen werden der neuen Situation angepasst. 
 Von öffentlicher Seite werden entsprechend der Grünordnung fünf Bäume gepflanzt. 

 
In allen übrigen Punkten bleiben der rechtsgültige Bebauungsplan in der Fassungvom 24.09.2003 
und die 1. Änderung des Bebauungsplanes vom 13.06.2007 unberührt.  
 
 

Begründung 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im vereinfachte Verfahren gem. § 13 BauGB, da die 
Änderung des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung nicht betrifft. Auch wird durch die 
Änderung kein Vorhaben vorbereitet oder begründet, dass die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung auslöst. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in §1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter 
bestehen nicht. 
 
Grünfläche: 
Im rechtsgültigen Bebauungsplan wurde im südlichen Teil des Grundstückes Fl. Nr. 180/82 eine 
öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Dieser öffentliche Teil wurde zurückgenommen und der 
Parzelle als Erweiterung hinzugefügt. Die öffentliche Bepflanzung wird zurückgenommen. 
 
Baugrenzen: 
Die Baugrenzen der Fl. Nr. 180/82 und 180/66 werden durch die Erweiterung der Parzelle an die 
neue Flächenaufteilung angepasst.  
 
Ausgleichsflächenbedarf: 
Der Ausgleichsflächenbedarf durch die Rücknahme auf der Fl. Nr. 180/82 wird durch eine 
Neupflanzung von fünf Großbäumen aus Liste der Grünordnung auf der Fl. Nr. 180/87 abgedeckt. 
 
In allen übrigen Punkten bleibt der rechtsgültige Bebauungsplan vom 24.09.2003 unberührt.  
 

Zusammenfassende Erklärung gemäß §10 Abs. 4 BauGB 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes berührt die Grundzüge der Planung nicht. Auch wird durch 
die Änderung kein Vorhaben vorbereitet oder begründet, dass die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung auslöst. Umweltbelange wurden im vereinfachten Verfahren nicht 
vorgetragen. Nachdem es sich um ein vereinfachtes Änderungsverfahren zur Änderung eines 
bestehenden Bebauungsplanes handelt, kommt keine anderweitige Planungsmöglichkeit in 
Betracht. 
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